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Hinweise:  
Sämtliche Anträge sind im Wortlaut unverändert übernommen worden, aus datenschutzrechtlichen 
Gründen wurden jedoch Adressdaten und weitere personenbezogene Daten aus den Anträgen 
entfernt. Die eingegangenen Anträge wurden darüber hinaus in eine einheitliche Form gebracht.   
  
Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass Delegierte die noch mit ihren Mitgliedsbeiträgen im 
Rückstand sind, nicht am Parteitag teilnehmen.  
  
   

 Herausgeber:  AfD Landesverband Saarland 
                                                  Postfach 65 01 27 
                                                  66140 Saarbrücken   

In der Galgendell 53   
66117 Saarbrücken   

 Redaktion:  Christoph Schaufert (christoph.schaufert@afdsaarland.de)   
Auflage:            24.06.2019   

Übersicht:  
 

                       Antrag 1                KV Saarbrücken Land; Satzungsänderung1 S. 4  
     Eingang: 11.06.2019 
 

                       Antrag 2              Antrag Mitglieder gemäß §5 Abs. (8)2 S. 5  
     Eingang: 12.06.2019 

  

                                                
1 KV SB-Land Vertreter René Selzer 
2 siehe Mitglieder bei Antrag 
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Antrag 1 Satzungsänderung: 
 
Antrag zum 18.LPT am 28.06.2019 der AfD Saarland, 
Antragsteller: René Selzer, für den Kreisvorstand des KV Saarbrücken-Land 
 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
§ 7 der Landessatzung (Landesschiedsgericht)  
wird um den  
§ 7a Kreisschiedsgerichte erweitert. 
 
§ 7a Kreisschiedsgerichte 
 
(1) Die Kreisverbände können auf Kreisebene eigene Kreisschiedsgerichte einrichten. 
(2) Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren des Kreisschiedsgerichts werden 
durch die Schiedsgerichtsordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt. 
(3) Mitglieder des Kreisschiedsgerichts sind unabhängig und überparteilich und 
dürfen nicht Mitglied eines Gebietsvorstandes sein oder in einem Dienstverhältnis 
zur Partei stehen; es gilt § 3 Schiedsgerichtsordnung der Alternative für 
Deutschland (Bundesverband). 
(4) Kommt es zu Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, Amtsträgern, Organen und 
Gebietsverbänden, kann jede Streitpartei das Kreisschiedsgericht auch zur 
Vermittlung und gütlichen Streitbeilegung anrufen. Das Schiedsgericht darf ein 
Mediationsverfahren anordnen. 
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Antrag 2 Beschlussantrag: 
 
Antrag zum 18.LPT am 28.06.2019 der AfD Saarland 
 
Wir fordern den Vorstand des AfD Landesverbandes Saarland auf, gemäß § 2 Abs. 
1. der Landessatzung den Beschluss zu fassen, den KV St. Wendel mit einem 
anderen Kreisverband zusammenzulegen.   
 
Begründung: erfolgt mündlich 
 
 
Eingebracht: 
 
Mitgl.Nr.: Mitglied 
10594054 Lauerer, Thomas 
10576989 Müller, Dieter 
10577588 Müller, Karin 
10637944 Rodermann, Dirk 
10646187 Roth, Karl 
10638215 Tilk, Anita 


